
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Jena

18.03.2020

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)

Allgemeinverfügung

Der Oberbürgermeister der Stadt Jena ordnet als Gesundheitsamt gemäß § 28 Absatz 1
Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim
Menschen (Infektionsschutzgesetz –  IfSG) in  der  derzeit  gültigen Fassung,  gemäß §§ 4
Abs. 1 Nr.  1 und 11 Abs.  1 des Thüringer  Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) in  der
derzeit  gültigen  Fassung  in  Verbindung  mit  §  35  Satz  2  des  Thüringer
Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) in der derzeit gültigen Fassung nachfolgende
Allgemeinverfügung zum Schutze der öffentlichen Sicherheit an:

1. In  dem  gesamten  Stadtgebiet  Jenas  ist  es  untersagt,  alle  organisierten
Veranstaltungen,  insbesondere  Vergnügungen und sonstige Ansammlungen,
Stadtführungen sowie  Versammlungen  und  Aufzüge  durchzuführen  oder
hieran teilzunehmen. Dies bezieht sich sowohl auf solche unter freiem Himmel
als  auch in geschlossenen Räumen.  Dies gilt  insbesondere für  verabredete
oder zufällige Zusammenkünfte in Parks und sonstigen öffentliche Bereichen. 

2. In dem gesamten Stadtgebiet Jenas  wird die Öffnung von  Verkaufsstellen im
Sinne von § 2 Abs. 1 ThürLadÖffG jeder Art untersagt. 

a) Hiervon ausgenommen sind:  

• Lebensmittel (z.B. Supermärkte, Bäckereien, Fleischereien),

• Wochenmärkte (für Lebensmittel, nicht Haushaltsartikel),

• Abhol- und Lieferdienste, 

• Getränkemärkte, 

• Apotheken, 

• Sanitätshäuser, 

• Drogerien, 

• Tankstellen, 

• Banken und Sparkassen, 

• Poststellen,

• Reinigungen und Waschsalons, 

• Zeitungsverkaufseinrichtungen, 

• Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, 

• Großhandel.
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b) Ist  zur  Versorgung  der  Bevölkerung  mit  existenziellen  Gütern  eine
Öffnung  nach  Ziffer  2  Buchstabe  a)  gestattet,  so  sind  die
Sonntagskaufverbote abweichend von § 4 Abs. 1 Nr. 1 ThürLadÖffG wie
folgt  geregelt: Ein  Sonntagsverkauf  in  der  Zeit  von  8.00  Uhr  bis
18.00 Uhr wird für diese Bereiche gestattet. Für diese Regelung wird die
sofortige  Vollziehung  gem.  §  80  Abs.  2  Nr.  4  der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.  

c) Die  Öffnung  der  in  Ziffer  2 Buchstabe  a)  genannten  Einrichtungen
erfolgt unter folgenden Auflagen, soweit nicht bereits durch behördliche
Verfügungen strengere Anforderungen festgelegt sind:

• über  die  branchennotwendigen  Hygienevorschriften  hinaus,   sind
die  aktuellen  Empfehlungen  und  Festlegungen  des  Robert  Koch-
Instituts (RKI) zu Covid-19 einzuhalten, 

• die Mitarbeiter sind zu den aktuellen Hygieneempfehlungen des RKI
zu  Covid-19 regelmäßig  zu  schulen  und  die  Einhaltung  zu
überwachen, 

• die Kunden sind durch deutlich sichtbare Aushänge auf die Wahrung
der Hygieneetikette hinzuweisen, insbesondere die Einhaltung des
Mindestabstandes  von  1,5  m  zu  anderen  Personen  sowie  das
Fernbleiben bei Krankheitssymptomen, 

• in  kontaktanfälligen  Bereichen  (insbesondere  Warte-  oder
Kassenbereiche) ist durch geeignete Maßnahmen die Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 m sicherzustellen. 

d) Die Tätigkeit von Handwerkern und Dienstleistern wird nicht untersagt.
Ausgenommen  von  dieser  Erlaubnis  sind  Dienstleistungen  am
Menschen,  wie  insbesondere  Friseure,  Kosmetikstudios,  Nagel-  oder
Fußpflege, Tattoo-  und Massagestudios.  Ausnahmen gelten für ärztlich
verordnete Maßnahmen (z.B. Psycho-, Physio- und Ergotherapie). 

e) Die Stadt Jena, Fachdienst Kommunale Ordnung, Am Anger  28, kann
auf  Antrag  eine  Ausnahmegenehmigungen  zur  Ziffer  2 erteilen  für
andere  für  die  Versorgung  der  Bevölkerung  unbedingt  notwendige
Geschäfte,  soweit  dies  im  Einzelfall  aus  infektionsschutzrechtlicher
Sicht vertretbar ist. 

3. Im Stadtgebiet Jenas wird der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die nicht
notwendigen  Verrichtungen  des  täglichen  Lebens  dienen,  sondern  der
Freizeitgestaltung, untersagt. Hierzu zählen insbesondere: 

a) Restaurants,  Speisegaststätten,  gastronomische  Bereiche  von
Beherbergungseinrichtungen,  Mensen,  Kantinen  (einschließlich
Betriebskantinen) und ähnliche Einrichtungen,

b) Bars,  Cafés, Clubs,  Diskotheken,  Kneipen  und  ähnliche
Einrichtungen, 

c) Theater, Philharmonie, Museen und ähnliche Einrichtungen, 
d) Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter

von Freizeitaktivitäten (sowohl in geschlossenen Räumen als auch
unter  freiem  Himmel),  Spezialmärkte,  Spielhallen,  Spielbanken,
Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen, 

e) Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen, 
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f) der  Sportbetrieb  auf  und  in  allen  öffentlichen  und  privaten
Sportanlagen,  Schwimm-  und  Spaßbädern,  Fitnessstudios  und
ähnliche Einrichtungen, 

g) alle  weiteren,  nicht  an  anderer  Stelle  der  Allgemeinverfügung
genannten  Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-
Center,

h) Spielplätze (Outdoor- und Indoor-Spielplätze).

Von Ziffer 3 Buchstabe a) ausgenommen, ist die Abgabe von Speisen und 
Getränken  zum  Mitnehmen  bzw.  Ausliefern  entsprechend  der  7-Prozent-
Regelung im Umsatzsteuerrecht. Ein Verzehr vor Ort darf nicht stattfinden, 
insbesondere sind Gruppenbildungen am Abgabeort zu unterbinden. Die  
Regelungen unter Ziffer 2 Buchstabe c) gelten entsprechend, vor allem ist 
durch  geeignete  Maßnahmen  (z.B.  Markierungen  am  Boden  oder  
dergleichen) auf die Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 m zu achten. 

4. Weiterhin wird der Betrieb von Hotels, Pensionen, Herbergen und ähnlichen
Einrichtungen untersagt. 

5. Im gesamten Stadtgebiet Jenas sind verboten: 

a) Zusammenkünfte  in  Vereinen  und  sonstigen  Sport-  und
Freizeiteinrichtungen sowie die  Wahrnehmung von Angeboten der
Volkshochschule,  Musikschulen  und  sonstigen  öffentlichen  und
privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie
Reisebusreisen und 

b) Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen  sowie anderer
Glaubensgemeinschaften. 

6. Die Allgemeinverfügung gilt ab sofort bis einschließlich zum 19. April 2020.

7. Diese  Allgemeinverfügung  wird  am Tage  nach  der  Bekanntgabe   in  der
örtlichen Presse wirksam.  Die Allgemeinverfügung vom 14. März 2020 zur
Untersagung  von  Veranstaltungen  aller  Art  und  Schließung  von
Einrichtungen,  Bekanntgabe am 16.  März  2020,  tritt  zu diesem Zeitpunkt
außer Kraft.  

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen  diese  Allgemeinverfügung  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Stadt Jena, Am Anger 15 in 07743 Jena einzulegen.  Soweit sich der Widerspruch auf die
Anordnung unter Ziffer 2 Buchstabe b) bezieht, ist die zuständige Widerspruchsbehörde das
Thüringer Landesverwaltungsamt, Jorge-Semprún-Platz 4 in 99423 Weimar. 

Diese Anordnung ist sofort vollziehbar. Das heißt ein Widerspruch hat keine aufschiebende
Wirkung (§§ 28 Abs. 3 i.V.m. 16 Abs. 8 IfSG, § 80 Abs. 2 S. 1 Nrn. 3 und 4 VwGO). Dies
bedeutet, dass die Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden muss, wenn sie mit einem
Widerspruch  angegriffen  wird.  Beim Verwaltungsgericht  Gera,  Rudolf-Diener-Straße  1  in
07545  Gera  kann  die  Anordnung  der  aufschiebenden  Wirkung  oder  bezüglich  Ziffer  2
Buchstabe  b)  die  Wiederherstellung  der  aufschiebenden  Wirkungen  eines  Widerspruchs
beantragt werden.
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Hinweise:

Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 1 ThürVwVfG ist nur der verfügende Teil der Allgemeinverfügung
öffentlich bekanntzumachen. Die Begründung dieser Allgemeinverfügung kann bei der Stadt
Jena, Fachdienst Recht, Am Anger 15 in 07743 Jena, Zimmer 01_06 (1. OG) während der
Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00
bis 11.30 Uhr eingesehen werden.  

Die Begründung kann ferner unter jena.de/corona eingesehen werden.

Jena, den 18. März 2020

Stadt Jena
DER OBERBÜRGERMEISTER

gez. Dr. Thomas Nitzsche (Siegel)

(Oberbürgermeister)
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